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1. Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung fasst in Anwendung von § 8 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Schmal-
lenberg folgenden Beschluss: 
 
Der Antrag des Herrn Schenk vom 30.11.2016 (Anlage 1) sowie etwaige zukünftige Anträge 
im Zusammenhang mit der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrver-
band werden zur Beratung und Entscheidung zusammengefasst und in dem entsprechend 
fachlich zuständigen Ausschuss vorberaten. 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband (Beschlussfassung 
der Stadtvertretung vom 24.11.2016) ist der als Anlage beigefügte Bürgerantrag von Herrn 
Hans-Georg Schenk eingegangen. Gemäß § 8 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Schmal-
lenberg bestimmt der Rat für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden im Einzelfall 
den jeweiligen Ausschuss. Bei nicht eindeutiger Zuständigkeitsklärung ist der Haupt- und Fi-
nanzausschuss zuständig. Dem Rat bleibt nach § 8 Abs. 6 das Recht vorbehalten, die Ent-
scheidung einer Angelegenheit an sich zu ziehen.  
 
Im Hinblick auf das begonnene Bürgerbegehren sollte aus sachlichen Gründen die gesamte 
Beratung zu der Thematik zusammengefasst werden.  
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